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vorlaute, naseweise Jugend; klagt, daß keinerlei Autorität mehr aufrecht

zu halten sei. Nnn wer macht das Doch wohl niemand so sehr, als

die Schule, die sich mit ihren Methoden uud Maximen, mit ihrem Schulzwang

w. um das Elternhaus als solches rein nichts bekümmert, und wie

macht sie es? hauptsächlich mit ihrem Sprachunterricht. Da lernen sie

Dinge kennen, die mit der sonstigen Lebensweise und Lebenserfahrung der

Kinder und ihrer Eltern in keinerlei Berührung stehen, und nur zu leicht

beugt sich die bliude Elternliebe vor dcm Professor mit Milchzähnen. Da
werden Behauptungen in den Tag hinein aufgestellt, um Sätze zu bilden,

womit praktisch weiter uichts erreicht wird, als eine offizielle Geschwätzigkeit.

Da werden Geschäftscontracte aufgesctzt, die daS unmündige Kind

ja durchaus nichts intcrrcssircn und die selbst als Schablonen für den

Hausgebrauch kciuen speziellen Werth haben, weil doch überall die

allgemeine Rechts- nnd die spezielle Sachkenntnis) zusammenwirken müssen, um
einen brauchbaren GcschäftSaussatz zu macheu.

Auch zeigt gerade das ermüdende Detail, womit die Behörden diesen

Sprachunterricht den Schnllehrern einzutrichtern suchen, die Methodenjagd,
die dabei stattfindet, daß eS sich keineswegs um etwas selbstverständliches,

ja daß cs sich vielmehr um das nahezu Unmögliche handelt, welches man
» dennoch möglich zu machen vermeint. Wird man dadnrch nicht an die

Scholastick crrinncrt, die ebenfalls von widersinnigen Glaubenssätzen nicht
loskommen konnte, und sich sehr angelegentlich damit beschäftigen möchte,
ob eine die Hoftie benagende ManS den beiligen Frohnleichnam in sich

ausgenommen habe? Ebenso sucht auch die jetzige Päragcgik das

Unwesentliche wesentlich zn machen. Mag sie daher auch noch so sehr wähnen,

im Lichte zu wandeln und das Licht der Welt zu sein, wir würden
sie mit Anwendung eines Tiek'schen Verses eher beschreiben, als

"Die mondbegläuzte Zaubernacht, die den Sinn gefangen
hält." AiltimorpheuS.

Hesel; Wer die Zirimarschuten à à. 8osolhurn.
(Vom 16. Jänner 1853.)

(Fortsetzung.)

§ 13.* Die Lehrer sollen den Kindern angemessene Anfgaben
ertheilen, die sie zu Hause außer dcr Schulzeit zu bearbeiten haben.

Z 14. Kinder, die in der ersten Halste dcS Schuljahres das siebente

Jahr vollenden, sind zum Besuch der Schule verpflichtet, sofern sie nicht
durch H 21 anSgen ommen sind.
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Kindcr, welche am 1. Mai das sechste Altersjahr zurückgelegt haben

können mit Genehmigung dcr Schnlkommission die Schule besuchen.

Jüngere Kinder dürfen nicht in die Schnle anfgenemmcn werden.

K 15. Tie Verpflichtung zum Besuche der Aufangsschule erstreckt

sich dein Zeitpunkt des obligatorischen Eintrittes ans 8 Jahre;
ausgenommen sind Schüler, welche eine höhere Unterrichtsanstalt im Kanton

besuchen wollen.

Z 16. Der RegierungSrath kann auf dcu Borschlag der betreffenden

Inspektoren die Schüler des letzten Schuljahres von dem Schulbesuche

dispensiren oder ihneu einzelne Schnlstunden crlasscn.

Z 17. Tic Mäccheu sind im lctztcu Schuljahre nnr mm Besuche

der Arbeitsschule verpflichtet.
Z 18 Jm Bezirke Buchcggberg dauert die Schulpflichtigkeit (§ 15),

bis die Kindcr znm heil. Abenrinahle zugclasscu siud.

K 19. Die Lehrer sind verpflichtet, für ältere Schüler Abend- odcr

Sonntagsschule zu halten.
K 20.^ Dic Schulgcmeindcn sind verpflichtet, zum Unterrichte der

Mädchen in den notwendigsten weiblichen Sirbeiten, Arbeitsschulen zn

errichten, und die Mädchen sind gehalten, dieselben zn besuchen.

ß 21.5 Besuch der Gcmeindescbule sind auSgcncmmen :

Diejenigen Kindcr, die wegen Unfähigkeit, odcr wcgcn ansteckenden, odcr

cckelhaften Uebeln auSgeschlosscn werden müssen.

Bei besondern Verhältnissen kann dcr RegierungSrath seruere

Ausnahmen gcstattcn.

K 22.5 Die minder der Ansasscn haben die gleiche Schulpflichtigkeit

und die gleichen Rechte wic die der Gemcindöbürger.

ß 23.5 àr. vor dcm Schlnssc der Schulen wcrdcn vom Inspektor
mit deu Schülern Prüfungen abgehalten.

24. Unbegründete Schulversäumuissc wcrdnn bestraft wie folgt:
a) für raS zweite nnd dritte Mal halbtägiger Bersänmniß im Monat

mahnt der Lehrer die betreffenden Eltern oder Pflegcltcrn schristlich;

l>) wenn ein Kind vicr Schulhalbtagc im gleichen Monate die Schule

unbcgrünreterwcise versäumt, so hat der Lehrer dein FricdcuSricbtcr

hievon sofort Anzeige zu machen, welcher gegen die Eltern oder Pflege

cltern dcS Kiudes eine Buße von 56 Ct. bis 4 Fr. ausspricht
c> Gegen ArbeitSschüterinen findet die Anzeige an den Friedensrichter

nnd die Bestrafung nach litt. !> fchon im Fallc ecr zweitcn unbe-

gründeten Versäumniß im gleichen Monate statt.
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Jeden Monat übermittelt der Friedensrichter dem Amtsgerichts-
Präsidenten ein Verzeichnis; der ausgefällten Strafen. Der Amtsgcrichts-
Präsident ist verpflichtet, die ausgefällten Strafen mit der Eingabe des

Lehrers (Z 25) zu vergleichen nnd da, wo keine oder zn geringe Strafen
ausgefällt worden sind, strafend oder strafschärfend einzuschreiten und

zwar bis 20 Fr. Der Präsident hat bei dcr Ttrasvcrscharsung namentlich

auf fortgesetzte Versäumnisse während demselben Monate Rücksicht

zu nehmen.

Z 25. Alle Monate wird der Lehrer dem AmtsgerichtS-Präsidcnten
uud dcm Erziehungö-Dcpartemcnt ein Verzeichnis; der dcm Friedensrichter

eingegebenen Schulvcrsäumnisse übermitteln.
Z 26. Wcnn dic Schülcrzahl einer Schule mehr als 80 Schüler

beträgt, so muß noch cin fernerer Lehrer angestellt werden.

Der RegierungSrath kann jedoch auf das begründete Gesuch einer

Gemeinde Ausnahmen hievon gestatten.

Z 27. Lchrgcgenständc sin:

Religionsunterricht, Lesen, Schreiben, Sprachunterricht zu Bildung
des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks, Kopf- und Zifferrechncn,
Gesang, Schweizergeschichte und Geographie dcr Schwei; und wo möglich

Zeichnen.

Der Religionsunterricht wird unter Leitung und Mitwirkung des

Pfarrers ertheilt; die dazu gewidmeten Stunden sind genau zu bestimmen.

VI. L e h r g e g c n st ä n d e L c h r m i t t e l.

K 28.5 Der Regierungsrath hat zu bestimmen, welche Lehrmittel
und Schulgeräthschasten von der Schulgemcinde zu gemeinschaftlichem
Gebranch der Scküler augebracht wcrdcn sollen.

K 295 Für die Kindcr armer Eltern werden die Lehrmittel von
der Heimatgemeinde bezahlt.

8 30.5 Vermehrung dcr Gemeinde - Schnlbibliotheken wird der

Kantonsrath jährlich einen Credit aus der Staatskasse bewilligen.

Zweiter Abschnitt.
Von ben Schullehreru.

I. Bildung der Lehrer.
Z 31.5 Zu Bildung von Lehrern für die Primarschulen besteht ein

Schullehrer-Seminar.
8 32.5 îer lluterricbt wird in zweijährigen Emsen ertheilt, die
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zusammen wenigstens 18 Monate dauern; der Regierungsrath kann jedoch,

wenn es die Umstände gestatten, dreijährige Curse einführen.
Z 33.5 Zôgàge haben gemeinsame Kost und Wohnung. Die

Kosten hiefür, so wie für Anschaffung der Lehrmittel werden vom Staate
bestritten, der sich aber die in § 34 angegebenen Vergütungen vorbehält.

K 34. Vergütungen haben zu leisten:

a) Zöglinge, die als Lehrer angestellt werden und im Lehrerstande

bleiben; ebenso diejenigen, die nach vollendetem Curse wegen

geringen Fortschritten nicht als Lehramts - Candidateli aufgenommen

werden, IV2 Fr. wöchentlich für die Dauer des Curses. Die Zahlung

ist von den erstern in vier Terminen während dcr vier ersten

Jahre der Anstellung zu leisteu;

d) Zöglinge, die ihres Betragens wegen während des Curscs entlassen

werden, nnd solche, die freiwillig austreten, 6 Fr. für jede Woche,

die sie in dem Curse zugebracht;

c) gleiche Vergütung llitt. b) haben diejenigen Zöglinge zu leisten, die

den Verpflichtungen des Z 39 nicht genügen oder nach Antritt des

Lehramts vor Verfluß von 6 Jahren wegen Pflichtverletzung von

ihrer Stelle entfernt werden müssen.

§ 35. Zur Aufnahme in den Lehrerkurs wird von den Bewerbern

erfordert:
a) Daß sie in der Regel das 16te Altersjahr zurückgelegt;

b) neben einem sittlichen Lebenswandel einen zum Lehrfache befähigen¬

den Charakter besitzen;

c) eine geeignete Leibesbeschaffeuheit haben;

<1) eine Vorprüfung zur Ausmittlung der erforderlichen Anlagen mit
gutem Erfolg bestehen.

Die über die Aufnahme entscheidende Behörde hat von sich ans
über die unter litt. 0 genannten Erfordernisse bei der betreffenden

Bezirks -Schulkommission (Z 75, litt, l) den nöthigen Bericht
einzuholen.

ß 36.5 àch dcu ersten 10—12 Wochen der Dauer des Lehrcnrses

findet eine zweite Prüfung statt, nach welcher über definitive Ausnahme
der Zöglinge entschieden wird.

Jedoch kann jeder Zögling, der Anlaß zu erheblichen Klagen gibt,
aus deu Entscheid des Regieruugsrathes jederzeit entlassen werden.

Z 37.5 à Schlüsse dcs Curses findet eine Prüfung der Zöglinge statt.

Diejenigen, die nach ihren Fähigkeiten, nach ihrem Betragen und
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Charakter als tauglich zum Lehramte erscheinen, werden von? RegierungSrathe

als Lehramts-Candidaten aufgenommen, worüber sie eine Bescheinigung

erhalten.
Z 38.5 Ausnahmsweise können auch solche Personen als Lehramts-

Candidaten aufgenommen werden die keinen Seminar-Cnrs besucht haben,

sofern fie sich über den Besitz der in ß 37 angegebenen Eigenschaften

ausweisen.

H 39.5 ?sM der Aufnahme iu das Lehramt erhält der Candidat

die Verpflichtung, während 6 Iahren vom Schluß des Curses an gerechnet,

eine ihm übertragene Schullehrer- oder Hülfs lehrerstelle zu versehen.

Die Folgen der Weigerung sind in A 34 angegeben.

Z 40.5 Fortbildung kann jeder angestellte Lehrer auf Anordnung
des Reg.-Rathes angehalten werden, in einen Wiederholungskurs
einzutreten. WiederholnngSkurse werden, so oft es nöthig sein mag, abgehalten,

aber zur Zeit, wo die Zöglinge Ferien haben.

Die Kosten trägt der Staat.
(Fortsetzung folgt.)

Schul-Chronik.
Bern. Berichtigung. Eine Korresp. der „N. Th. Ztg." bringt

bezüglich unserer Mittheilung in Nro. 7 über die Erhöhung der Lehrerbesol-

rungen iu Aarmühle folgende Berichtigung oder vielmehr Ergänzung: Wir
schreiben diesen Beschluß jener Gemeinde ebenfalls in's Haben ihres

Gemeindehaushalts und wünschen mit dem Korrespondenten eines andern Blattes,
laß dieses Beispiel der Achtung gegen die Volksschule und deren Lehrer auch

bei deu Nachbar-Gemeinden Nachahmung sinde. Wir wünschen aber eben

so sehr, daß solche Nachrichten im Interesse der Wahrheit nicht übertrieben

und, wie es gar ost geschieht, aus Kosten von Nachbargenieinden ausgebeutet
werden. Denn entweder ist der Korrespondent in Nro. 7 des Volksschulblattes

allzusehr vou solchem Eifer ergriffen, oder aber ist er mit dem

Sachverhalt nicht ganz vertraut, wenn cr sagt: »Alle drei Lehrer erhalten zudem
6 Klafter Holz." Diese 6 Klafter Holz sind uicht Besoldung der Lehrer,
sondern znr Heitzung der Schullokale bestimmt. Woher weiß der Korrespom
dent, daß die freiwilligen Beiträge von Fr. 850 für eine zu errichtende

«eknndarschule einzig von Ortsbewohnern von Aarmühle unterzeichnet sind?
Haben vielleicht nicht auch Glieder vou Nachbargemeiuden an diese Summe
Beiträge unterzeichnet: Wir glauben es wenigstens/ Î.->W
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